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Datum Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

15.01.2026 009/2026

 
Beratungsergebnis

Beratungsfolge Termin TOP Für  Geg  Enth

Ausschuss für Soziales, Kultur und
Sport
nicht öffentlich
 

16.04.2026      

Verwaltungs- und Finanzausschuss
öffentlich
 

21.04.2026      

 

Betreff:
Zuwendung Fotomuseum für Sach- und Personalkosten 2026

 
Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt, dem Kamera- und Fotomuseum
Leipzig e. V. für die Bewirtschaftung des Deutschen Fotomuseums Markkleeberg im
Jahr 2026 einen Zuschuss in Höhe von 25.000,00 Euro (in Worten:
fünfundzwanzigtausend 00/100 Euro) zu gewähren. Die Mittel sind zweckgebunden für

Sach- und Personalkosten zu verwenden, wobei vorrangig die Betriebskosten des
Fotomuseums zu decken sind. Ein nach vollständiger Begleichung aller Betriebskosten
verbleibender Restbetrag ist für weitere projektbezogene Sach- und Personalkosten,
insbesondere für die Organisation und Durchführung des Ausstellungsbetriebes im
Sinne von kultureller Bildungsarbeit, einzusetzen.
 
Eine tatsächliche Auszahlung des Zuschusses erfolgt nicht, sondern wird vorrangig mit
den vom Verein zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen sowie mit der
abschließenden Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2026 verrechnet. Erst nach
vollständiger Begleichung aller offenen Betriebskostenforderungen (evtl. auch
Vorjahre) wird ein etwaiger Restbetrag ausgezahlt. Übersteigen die Betriebskosten
den bewilligten Zuschuss, ist der Differenzbetrag vom Verein auszugleichen. 
 
Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 41 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m.

§ 7 Absatz 2 Nummer 5 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom
29. November 2023.

 
 
 
 
 



Seite: 2
Vorlage:  009/2026

Sachdarstellung:
Das Deutsche Fotomuseum Markkleeberg versteht sich als Kultureinrichtung mit
überregionaler Bedeutung. Neben der Dauerausstellung organisiert es wechselnde
Sonderausstellungen sowie weitere kulturelle Veranstaltungen im Jahr, um die
Attraktivität für Besuchende zu steigern. 

 
Kooperationen mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen auf der Grundlage
eines Unterrichts- und Bildungsprogrammes sind erklärte Schwerpunkte des
Museumsteams.
 
Der Betrieb des Deutschen Fotomuseums Markkleeberg durch den Betreiberverein
Kamera- und Fotomuseum Leipzig e. V. ist neben den Einnahmen aus Eintrittsgeldern
und des kleinen Museumsladens stets auf öffentliche Fördermittel, Spenden- und
Sponsorengelder angewiesen.
 
Die Bewilligung der beantragten Förderung durch die Stadt Markkleeberg, auch als
Sitzgemeindeanteil zur Förderung durch den Kulturraum Leipziger Raum, ist für eine
gesicherte Finanzierung des Vorhabens im Jahr 2026 notwendig.
 
Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.11.2025 wurde entschieden, das Mietverhältnis

zwischen Stadt und Deutschem Fotomuseum zum 31.12.2026 zu beenden. Zum
Abschluss eines entsprechenden Aufhebungsvertrages ist der Mieter nicht bereit,
sodass die Stadt das Mietverhältnis zum 31.12.2026 gekündigt hat.

 
Die Verrechnung des Zuschusses mit den Betriebskostenvorauszahlungen und der
Endabrechnung stellt sicher, dass die Mittel zweckgebunden und wirtschaftlich
eingesetzt werden und es nicht zu Forderungsausfällen kommt. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:
Die notwendigen finanziellen Mittel in Höhe von 25.000 Euro sind im Haushalt 2026 im

Produkt 25200101, dem Sachkonto 43170000 (Zuschuss Fotomuseum) geplant.
 
 
 
Karsten Schütze

Oberbürgermeister

 
Anlagen:

- Antrag auf Zuwendung Personal- und Sachkosten
- Kosten- und Finanzierungsplan
- Erläuterungen zum Kosten- und Finanzplan

- Erläuterungen Stellenplan

 
 




